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A L L G E M E I N E  ( A G B - Z T )  

 

1. GELTUNG UND VERTRAGSABSCHLUSS 
 
1.1. DIE ANGEBOTE, AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN, VERTRAGSABSCHLÜSSE UND LEISTUNGEN DES 

ZIVILTECHNIKER:INNENBÜROS (DER ZIVILTECHNIKER:INNENGESELLSCHAFT) ALS AUFTRAGNEHMER:IN 
ERFOLGEN AUSSCHLIESSLICH AUFGRUND DIESER AGB-ZT. ENTGEGENSTEHENDE ODER VON DIESEN AGB-
ZT ABWEICHENDE BEDINGUNGEN DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS SIND NICHT 
ANZUWENDEN, WENN IHRER GELTUNG NICHT SCHRIFTLICH UND AUSDRÜCKLICH ZUGESTIMMT WURDE. 
DIESE AGB-ZT GELTEN ALS RAHMENVEREINBARUNG AUCH FÜR ALLE WEITEREN RECHTSGESCHÄFTE 
ZWISCHEN DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN UND DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN. 

1.2. DIE HONORARANGEBOTE DER AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS VERSTEHEN SICH 
UNVERBINDLICH UND FREIBLEIBEND. VON DIESEN AGB-ZT ODER ANDEREN SCHRIFTLICHEN 
WILLENSERKLÄRUNGEN ABWEICHENDE MÜNDLICHE ZUSAGEN, NEBENABREDEN U. DGL., INSBESONDERE 
SOLCHE, DIE VON DIENSTNEHMERINNEN/DIENSTNEHMERN ABGEGEBEN WERDEN, SIND NICHT 
VERBINDLICH. 

1.3. ENTHÄLT DIE AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM AUFTRAG, SO GELTEN DIESE ALS 
VON DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN GENEHMIGT, SOFERN DIESE:R NICHT UNVERZÜGLICH WIDERSPRICHT. 

2. VERTRAGSGRUNDLAGEN 

ES GELTEN FOLGENDE VERTRAGSGRUNDLAGEN IN NACHSTEHENDER REIHENFOLGE: 

2.1. AUFTRAG UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG BZW. VERTRAG 

(JEWEILS BEINHALTEND LEISTUNGSUMFANG, HONORARANGEBOT UND ZAHLUNGSPLAN);  

ERGÄNZEND DAZU DIESE AGB-ZT;  

2.2. DIE PLANUNGSGRUNDLAGEN;  

2.3. DIE GESETZLICHEN (BAU-)VORSCHRIFTEN; 

2.4. DER ZUM ZEITPUNKT DES VERTRAGSABSCHLUSSES GÜLTIGE STAND DER TECHNIK BZW. DER BAUKUNST;  

2.5. DIE ALLGEMEINEN REGELUNGEN FÜR PLANER:INNENVERTRÄGE (AR STAND 15.9.2023); 

2.6. DIE EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DES UNTERNEHMENSGESETZBUCHES (UGB) UND DES 
ALLGEMEINEN BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES (ABGB). 

3. LEISTUNGSUMFANG/MEHRLEISTUNGEN 

3.1. DER LEISTUNGSUMFANG ERGIBT SICH AUS DEM AUFTRAG UND DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG BZW. DEM 
VERTRAG UND DIESEN AGB-ZT. 

3.2. WENN DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN DIE/DEN AUFTRAGNEHMER:IN MIT LEISTUNGEN BEAUFTRAGT, DIE 
ÜBER DEN LEISTUNGSGEGENSTAND GEMÄß AUFTRAG UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG BZW. VERTRAG 
HINAUSGEHEN, ABER ZUR ERREICHUNG DES LEISTUNGSZIELES ERFORDERLICH SIND, IST VOR 
LEISTUNGSERBRINGUNG EINE EINIGUNG ÜBER DIE HONORIERUNG ZU TREFFEN. 

3.3. SOLLTE ES ZU KEINER EINIGUNG ZWISCHEN AUFTRAGGEBER:IN UND AUFTRAGNEHMER:IN KOMMEN, IST 
DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN JEDENFALLS VERPFLICHTET, DIE GEFORDERTE LEISTUNG ZU ERBRINGEN, 
SOWEIT DIES FÜR DIE ERREICHUNG DES LEISTUNGSZIELES ERFORDERLICH UND DER/DEM 
AUFTRAGNEHMER:IN ZUMUTBAR IST; DIES BEDEUTET KEIN PRÄJUDIZ FÜR DAS BESTEHEN ODER 
NICHTBESTEHEN EINES VERGÜTUNGSANSPRUCHES. 

 

 



 

SEITE 2 VON 7 
 

4. VORLEISTUNGEN BZW. MITWIRKUNGSPFLICHT DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS 

4.1. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN UND DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN WERDEN EINANDER LAUFEND ÜBER 
WESENTLICHE, DAS VERTRAGSVERHÄLTNIS UND DESSEN ERFÜLLUNG BETREFFENDE VORFÄLLE 
UNTERRICHTEN. 

4.2. IST DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN DIE ÖRTLICHE BAUAUFSICHT ÜBERTRAGEN, SO WIRD SICH DIE/DER 
AUFTRAGGEBER:IN ZUR VERMEIDUNG WIDERSPRÜCHLICHER ANORDNUNGEN JEDER DIREKTEN WEISUNG 
AN DIE AUF DER BAUSTELLE TÄTIGEN ENTHALTEN. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN WIRD AUF EINLADUNG 
DER AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS AN DER SCHLUSSABNAHME MITWIRKEN. 

4.3. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN HAT NOTWENDIGE ENTSCHEIDUNGEN SO RECHTZEITIG ZU TREFFEN, DASS 
DER GEPLANTE PROJEKTFORTSCHRITT NICHT VERZÖGERT WIRD. 

5. LEISTUNGSFRISTEN UND LEISTUNGSTERMINE 

5.1. FÜR DIE ERBRINGUNG DER LEISTUNGEN SIND DIE IM HONORARANGEBOT GENANNTEN ZEITRÄUME 
VORGESEHEN. 

5.2. DIE ENDGÜLTIGEN TERMINE FÜR DIE ERBRINGUNG DER EINZELNEN TEILLEISTUNGEN SOWIE DIE 
GESAMTE VERTRAGSDAUER WERDEN IN EINEM EINVERNEHMLICH ZU ERSTELLENDEN TERMINPLAN 
FESTGELEGT. 

6. HONORAR 

6.1. DIE LEISTUNGEN DER AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS WERDEN GEMÄß HONORARANGEBOT 
BERECHNET UND VERGÜTET. DAS HONORAR BEZIEHT SICH AUF DEN ANGEGEBENEN UMFANG DER 
LEISTUNGEN IM VORGESEHENEN DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM ENTSPRECHEND DEM TERMINPLAN. 

6.2. DIE NEBENKOSTEN (WEGE-/FAHRTKOSTEN INNERHALB DES ORTES DES BÜROSITZES, ARBEITSKOPIEN 
UND INTERNE KOPIEN ALLER ART, KOPIEN FÜR DIE AN DEN PLANUNGSLEISTUNGEN BETEILIGTEN, 
ERFORDERLICHE UNTERLAGEN FÜR DEN AUFTRAGGEBER:INNENSEITIGEN INTERNEN GEBRAUCH IN 
AUSREICHENDER ANZAHL) WERDEN MIT EINEM NEBENKOSTENPAUSCHALE GEMÄß HONORARANGEBOT 
VERGÜTET. ZUSÄTZLICH WERDEN FOLGENDE NEBENKOSTEN NACH DEM TATSÄCHLICHEN AUFWAND 
VERRECHNET: 

• KOSTEN FÜR MODELLERSTELLUNG BZW. DURCH DIE/DEN AUFTRAGGEBER:IN ANGEORDNETE 
PERSPEKTIVISCHE DARSTELLUNGEN UND COMPUTERSIMULATIONEN; 

 
• BEHÖRDLICHE KOMMISSIONSGEBÜHREN, STEMPEL- UND RECHTSGEBÜHREN, 

VERWALTUNGSABGABEN, GERICHTSKOSTEN U. DGL.; 

• KOPIEN UND VERVIELFÄLTIGUNGEN VON DOKUMENTEN UND PLÄNEN, DIE ÜBER DIE VOM 
NEBENKOSTENPAUSCHALE UMFASSTEN AUSFERTIGUNGEN HINAUSGEHEN; 
 

• REISEKOSTEN AUßERHALB DES BÜROSITZES; 

• KOSTEN FÜR DIE BEREITSTELLUNG UND DEN BETRIEB EINER PROJEKTPLATTFORM; 

 

6.3. MEHRLEISTUNGEN DURCH ÄNDERUNGEN, DIE NICHT DURCH DIE/DEN AUFTRAGNEHMER:IN VERURSACHT 
WURDEN, INSBESONDERE INFOLGE BEHÖRDLICHER AUFLAGEN, ÄNDERUNGEN RELEVANTER 
VORSCHRIFTEN UND GESETZE UND INFOLGE GEÄNDERTER WÜNSCHE DER AUFTRAGGEBERIN/DES 
AUFTRAGGEBERS, SIND ENTSPRECHEND DEM ERHÖHTEN LEISTUNGSUMFANG ZUSÄTZLICH ZU 
VERGÜTEN. 

7. VALORISIERUNG/WERTSICHERUNG 

7.1. DAS HONORAR WIRD EINMAL JÄHRLICH GEMÄß DEM AUF BASIS DES ÜBEREINKOMMENS VOM 28. 01. 2002 
ZWISCHEN DEN BUNDESLÄNDERN, DEM BMWA, DEN ÖBB, DER HL-AG, DER ÖSAG UND DER 
ALPENSTRAßEN AG EINERSEITS UND DER BUNDESKAMMER DER ZIVILTECHNIKER:INNEN ANDERERSEITS 
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VERÖFFENTLICHTEN ANPASSUNGSFAKTOR FÜR DEN BASISWERT ANGEPASST. DIE ANPASSUNG ERFOLGT 
JÄHRLICH AM 1. JÄNNER. 

7.2. FÜR DEN FALL, DASS DER ANPASSUNGSFAKTOR FÜR DEN BASISWERT NICHT MEHR VERLAUTBART WIRD, 
TRITT AN DESSEN STELLE ALS GRUNDLAGE KÜNFTIGER WERTSICHERUNGEN JENER INDEX, DER DIESEM 
NACHFOLGT ODER AM EHESTEN ENTSPRICHT. 

8. KOSTENERMITTLUNG 

KOSTENERMITTLUNGEN ENTSPRECHEN IMMER DEM ZUM ZEITPUNKT IHRER ABGABE VORLIEGENDEN 
PLANUNGSSTAND UND STELLEN PROGNOSEN IM RAHMEN DER TECHNISCHEN MÖGLICHKEITEN UND DER 
ZUM ZEITPUNKT DER ERSTELLUNG ANZUNEHMENDEN WIRTSCHAFTLICHEN RANDBEDINGUNGEN DAR. 

9. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

9.1. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN IST BERECHTIGT, TEILRECHNUNGEN ZU LEGEN. 

9.2. TEILRECHNUNGEN WERDEN INNERHALB VON 14 KALENDERTAGEN, DIE SCHLUSSRECHNUNG INNERHALB 
VON 30 KALENDERTAGEN AB RECHNUNGSEINGANG BEI DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN FÄLLIG, WOBEI 
DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN BERECHTIGT IST, AUCH BEI TEILRECHNUNGEN DIE UMSATZSTEUER IN 
RECHNUNG ZU STELLEN. 

9.3. BEI ZAHLUNGSVERZUG HAT DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN VERZUGSZINSEN IN GESETZLICHER HÖHE ZU 
LEISTEN. 

9.4. BIS ZUR BEZAHLUNG DER SCHLUSSHONORARNOTE BLEIBEN ALLE VON DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN 
VERFASSTEN UNTERLAGEN (PLÄNE, BERECHNUNGEN ETC.) IN DEREN/DESSEN EIGENTUM. 

9.5. IM FALLE DES ZAHLUNGSVERZUGES HAT DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN ENTSTEHENDE MAHNSPESEN IN 
HÖHE VON PAUSCHAL € 15,00 ZUZÜGLICH PORTO PRO ERFOLGTER MAHNUNG SOWIE FÜR DIE 
EVIDENZHALTUNG DES SCHULDVERHÄLTNISSES IM MAHNWESEN PRO HALBJAHR EINEN BETRAG VON 
€ 5,00 ZU ERSETZEN. DARÜBER HINAUS SIND ALLE KOSTEN UND SPESEN, DIE AUS DER MAHNUNG ODER 
DEM INKASSO FÄLLIGER ZAHLUNGEN ENTSTEHEN, INSBESONDERE DIE ZUR ZWECKENTSPRECHENDEN 
RECHTSVERFOLGUNG NOTWENDIGEN UND TARIFMÄSSIGEN AUSSERGERICHTLICHEN ANWALTSKOSTEN 
ETC., ZU ERSETZEN. 

10. VERZÖGERUNG, BEHINDERUNG UND UNTERBRECHUNG 

10.1. WENN EINE VERZÖGERUNG, BEHINDERUNG ODER UNTERBRECHUNG DER LEISTUNGEN DER 
AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS VON MEHR ALS ZWEI MONATEN AUS EINEM NICHT VON 
IHR/IHM ZU VERTRETENDEN GRUND EINTRITT, IST DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN BERECHTIGT, DEN 
NACHGEWIESENEN MEHRAUFWAND ZUSÄTZLICH IN RECHNUNG ZU STELLEN. 

10.2. DAUERT DIE UNTER PUNKT 10.1. GENANNTE UNTERBRECHUNG LÄNGER ALS SECHS MONATE 
DURCHGEHEND AN, IST AUF VERLANGEN DER AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS DER STAND 
DER BIS DAHIN ERBRACHTEN LEISTUNGEN EINVERNEHMLICH FESTZUSTELLEN UND ABZURECHNEN. 

10.3. BEI VERZÖGERUNGEN, BEHINDERUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DER LEISTUNGSERBRINGUNG, DIE 
UNUNTERBROCHEN LÄNGER ALS SECHS MONATE ANDAUERN, STEHT JEDER VERTRAGSPARTEI DAS 
RECHT ZU, DEN RÜCKTRITT VOM VERTRAG ZU ERKLÄREN. 

11. VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 

DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN IST IM RAHMEN IHRER/SEINER GESETZLICHEN 
VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT ZUR GEHEIMHALTUNG ALLER IHR/IHM IM ZUGE DER PLANUNG UND 
BAUAUSFÜHRUNG BEKANNT WERDENDEN UND VON DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN ANVERTRAUTEN 
UMSTÄNDE UND VERHÄLTNISSE VERPFLICHTET, SOWEIT DIE INTERESSEN DER AUFTRAGGEBERIN/DES 
AUFTRAGGEBERS BEEINTRÄCHTIGT WÄREN UND DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN SIE/IHN NICHT VON DIESER 
VERPFLICHTUNG AUSDRÜCKLICH ENTBINDET. 
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12. INTERESSENWAHRUNG UND BERATUNG DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS 

12.1. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN IST AUFGRUND DES ZWISCHEN IHR/IHM UND DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN 
BESTEHENDEN TREUEVERHÄLTNISSES IM RAHMEN DER VON IHR/IHM ÜBERNOMMENEN PFLICHTEN ZUR 
WAHRUNG DER INTERESSEN DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS VERPFLICHTET. ES IST 
IHR/IHM INSBESONDERE NICHT GESTATTET, ETWAIGE VORTEILE, DIE VON DRITTER SEITE ANGEBOTEN 
WERDEN, ANZUNEHMEN; SONST ERZIELTE VORTEILE SIND ZUR GÄNZE AN DIE/DEN AUFTRAGGEBER:IN 
HERAUSZUGEBEN. 

12.2. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN HAT DIE/DEN AUFTRAGGEBER:IN IM RAHMEN DER VERTRAGLICHEN 
PFLICHTEN ÜBER DIE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES RELEVANTEN UMSTÄNDE MIT DER 
IHR/IHM OBLIEGENDEN SORGFALT ZU BERATEN UND DAS FACHWISSEN IM HINBLICK AUF EINE 
TECHNISCH EINWANDFREIE UND WIRTSCHAFTLICHE PLANUNG UND AUSFÜHRUNG EINZUSETZEN. 

12.3. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN HAT DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN JEDERZEIT AUSKUNFT ÜBER DIE MIT DER 
ERFÜLLUNG DER VERTRAGLICHEN PFLICHTEN IM ZUSAMMENHANG STEHENDEN FRAGEN ZU ERTEILEN 
UND DIE WÜNSCHE UND ANWEISUNGEN DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS ZU 
BERÜCKSICHTIGEN. HAT DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN BEI ANWENDUNG PFLICHTGEMÄßER SORGFALT 
BEDENKEN HINSICHTLICH DER ZWECKMÄßIGKEIT ODER DER EIGNUNG DER WÜNSCHE UND 
ANWEISUNGEN DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS, SO HAT SIE/ER DIESE DER/DEM 
AUFTRAGGEBER:IN IM RAHMEN DER WARN- UND AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN NACHWEISLICH MITZUTEILEN. 

13. VOLLMACHT 

13.1. DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN WIRD – SOWEIT SIE/ER IM RAHMEN DER ÜBERTRAGENEN LEISTUNGEN 
AUCH MIT DER ÖRTLICHEN BAUAUFSICHT BEAUFTRAGT IST – DIE ERMÄCHTIGUNG ZUR VERTRETUNG DER 
AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS GEGENÜBER BEHÖRDEN UND ALLEN DRITTEN, DIE FÜR DAS 
BAUVORHABEN LEISTUNGEN ZU ERBRINGEN HABEN, ERTEILT. VON DIESER VERTRETUNGSVOLLMACHT 
UMFASST SIND ALLE ZUR DURCHFÜHRUNG DES GEGENSTÄNDLICHEN PROJEKTES NOTWENDIGEN UND 
GEWÖHNLICHEN VERTRETUNGSHANDLUNGEN, INSBESONDERE DIE FÜHRUNG DER NOTWENDIGEN 
VERHANDLUNGEN MIT BEHÖRDEN SOWIE SÄMTLICHEN MIT DEM PROJEKT BEFASSTEN 
PROFESSIONISTINNEN/PROFESSIONISTEN, DIE KONTROLLE DER TÄTIGKEIT DER AUSFÜHRENDEN 
UNTERNEHMEN UND SONSTIGEN PROFESSIONISTINNEN/PROFESSIONISTEN, DIE ERTEILUNG VON 
AUFTRÄGEN ZUR MÄNGELBESEITIGUNG SOWIE ZUR ERSATZVORNAHME SOWIE DIE AUSÜBUNG DES 
HAUSRECHTES AUF DER BAUSTELLE. IST DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN NICHT MIT DER ÖRTLICHEN 
BAUAUFSICHT BEAUFTRAGT, GILT DIE ERMÄCHTIGUNG ZUR VERTRETUNG DER AUFTRAGGEBERIN/DES 
AUFTRAGGEBERS NUR GEGENÜBER BEHÖRDEN, NICHT ABER GEGENÜBER DRITTEN, DIE FÜR DAS 
BAUVORHABEN LEISTUNGEN ZU ERBRINGEN HABEN. 

13.2. VON DER VERTRETUNGSVOLLMACHT SIND DIE VERGABE VON AUFTRÄGEN AN DIE AUSFÜHRENDEN 
UNTERNEHMEN UND DIE ZUR DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES ERFORDERLICHEN SONDERFACHLEUTE 
SOWIE DIE RECHTSGESCHÄFTLICHE ANERKENNUNG VON TEIL- ODER SCHLUSSRECHNUNGEN DER 
AUSFÜHRENDEN UNTERNEHMER:INNEN UND DER SONDERFACHLEUTE NICHT UMFASST. 

13.3. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN ERHÄLT VON DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN EINE SCHRIFTLICHE 
VOLLMACHTSURKUNDE DES IN DEN OBEN ANGEFÜHRTEN PUNKTEN FESTGELEGTEN INHALTES, UM DAS 
VOLLMACHTSVERHÄLTNIS GEGENÜBER DEN BEHÖRDEN, ANRAINERINNEN/ANRAINERN, BETEILIGTEN 
PROFESSIONISTINNEN/PROFESSIONISTEN SOWIE SONSTIGEN DRITTEN NACHWEISEN ZU KÖNNEN. 

14. VERWAHRUNG BZW. HERAUSGABE DER UNTERLAGEN 

14.1. DIE ORIGINALPLÄNE UND -DATEN VERBLEIBEN BEI DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN, DIE/DER SIE 
ORDNUNGSGEMÄß AUFZUBEWAHREN HAT. 

14.2. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN IST JEDOCH VERPFLICHTET, DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN ÜBER 
VERLANGEN VERVIELFÄLTIGUNGEN DER UNTERLAGEN IN PAPIERFORM GEGEN KOSTENERSATZ 
AUSZUFOLGEN. FÜR DEN FALL, DASS AUFGRUND EINER GESONDERTEN VEREINBARUNG UNTERLAGEN 
MIT ZUSTIMMUNG DER AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS IN NICHT VERÄNDERBARER ODER 
VERÄNDERBARER DIGITALER FORM ÜBERMITTELT WERDEN, TRIFFT DIE/DEN AUFTRAGNEHMER:IN KEINE 
WIE IMMER GEARTETE HAFTUNG FÜR FEHLER ODER SCHÄDEN, DIE AN DER EDV-ANLAGE DER 
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EMPFÄNGERIN/DES EMPFÄNGERS DER DIGITALEN DATEN ODER BEI DRITTEN ENTSTEHEN. DIE/DER 
AUFTRAGGEBER:IN HAT DIE/DEN AUFTRAGNEHMER:IN DIESBEZÜGLICH SCHAD- UND KLAGLOS ZU 
HALTEN. 

14.3. DIE AUFBEWAHRUNGSPFLICHT DER AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS ENDET 
GRUNDSÄTZLICH SIEBEN JAHRE NACH LEGUNG DER SCHLUSSHONORARNOTE AN DIE/DEN 
AUFTRAGGEBER:IN, DOCH KANN SICH DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN WÄHREND DIESER ZEIT DURCH 
HERAUSGABE DER UNTERLAGEN AN DIE/DEN AUFTRAGGEBER:IN VON IHRER/SEINER 
VERWAHRUNGSPFLICHT BEFREIEN. 

15. URHEBERRECHT, VERWERTUNGSRECHT UND NUTZUNGSRECHT 

15.1. DAS URHEBERRECHT UND DIE DARAUS RESULTIERENDEN VERWERTUNGSRECHTE AN DEN VON DER/DEM 
AUFTRAGNEHMER:IN ANGEFERTIGTEN PLÄNEN, SKIZZEN, MODELLEN USW. VERBLEIBEN AUCH NACH 
ZAHLUNG DES ENTGELTS BEI DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN. DAVON UMFASST IST INSBESONDERE AUCH 
DAS RECHT DER AUSFÜHRUNG ODER ABÄNDERUNG DES WERKES BZW. DES NACHBAUS DURCH DRITTE. 

15.2. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN HAT DAS RECHT, DIE PLÄNE FÜR DAS GEGENSTÄNDLICHE BAUPROJEKT IM 
RAHMEN DER AUSFÜHRUNG DIESES WERKES ZU VERWERTEN, WENN DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN DIE 
HONORARANSPRÜCHE FÜR SÄMTLICHE BEAUFTRAGTEN TEILLEISTUNGEN VOLLSTÄNDIG BEZAHLT HAT. 
VON DIESEM RECHT IST NUR DIE EINMALIGE, PLAN- UND VERTRAGSKONFORME AUSFÜHRUNG UMFASST. 

DIE VERWENDUNG DER PLÄNE/UNTERLAGEN FÜR ANDERE PROJEKTE BZW. DIE WEITERGABE AN DRITTE 
IST NUR MIT SCHRIFTLICHER ZUSTIMMUNG DER AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS ZULÄSSIG. 

15.3. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN IST VERPFLICHTET, DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN NACH BEENDIGUNG DES 
VERTRAGES ZUTRITT ZUM WERK ZWECKS INFORMATION ÜBER DEN BAULICHEN ZUSTAND ODER ZUR 
ANFERTIGUNG FOTOGRAFISCHER ODER SONSTIGER AUFNAHMEN ZU ERMÖGLICHEN, SOFERN NICHT 
BERECHTIGTE INTERESSEN DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS ENTGEGENSTEHEN. 

15.4. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN IST BERECHTIGT UND DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN IST VERPFLICHTET, BEI 
VERÖFFENTLICHUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN ÜBER DAS WERK DEN NAMEN DER 
AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS ANZUFÜHREN. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN HAT DAS 
RECHT, DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN DIE VERÖFFENTLICHUNG UNTER NAMENSANGABE DER 
AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS ZU UNTERSAGEN, WENN DAS VERTRAGSVERHÄLTNIS 
VORZEITIG ENDET ODER DAS PROJEKT NACHTRÄGLICH OHNE ZUSTIMMUNG DER AUFTRAGNEHMERIN/DES 
AUFTRAGNEHMERS ABGEÄNDERT WIRD. 

16. VERSICHERUNG 

DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN HAT EINE AUFRECHTE BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG, DIE 
ZUMINDEST ÜBER DIE GESAMTE VERTRAGSDAUER AUFRECHTERHALTEN WIRD. DIE/DER 
AUFTRAGNEHMER:IN WIRD AUF WUNSCH DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS EINE 
BESTÄTIGUNG ÜBER DIE AUFRECHTE VERSICHERUNG VORWEISEN. 

17. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ 

17.1. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN HAT IHRE/SEINE LEISTUNGEN NACH DEN ANERKANNTEN REGELN DER 
TECHNIK BZW. DER BAUKUNST ZU ERBRINGEN. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN HAFTET DER/DEM 
AUFTRAGGEBER:IN FÜR DIE RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT IHRER/SEINER PLÄNE, BERECHNUNGEN 
UND SONSTIGEN LEISTUNGEN. 

17.2. DIE GEWÄHRLEISTUNGSFRIST FÜR SÄMTLICHE VON DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN ERBRACHTEN 
LEISTUNGEN BETRÄGT DREI JAHRE AB ABSCHLUSS DER VERTRAGLICH VEREINBARTEN GESAMTLEISTUNG. 

17.3. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN HAT DAS RECHT, BEI FESTGESTELLTEN PLANUNGSMÄNGELN MIT DEREN 
BEHEBUNG BEAUFTRAGT ZU WERDEN. 

17.4. DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN HAFTET DER/DEM AUFTRAGGEBER:IN IM RAHMEN DES SCHADENERSATZES 
BEI LEICHTER FAHRLÄSSIGKEIT FÜR DEN POSITIVEN SCHADEN, SOWEIT DIESER VON DER VERSICHERUNG 
GEMÄß PUNKT 16 GEDECKT IST, NICHT ABER FÜR FOLGESCHÄDEN UND ENTGANGENEN GEWINN. DAS 
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VORLIEGEN VON LEICHTER BZW. GROBER FAHRLÄSSIGKEIT HAT DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN ZU 
BEWEISEN. 

17.5. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN NIMMT ZUR KENNTNIS, DASS PLÄNE UND SONSTIGE UNTERLAGEN NUR NACH 
ALLENFALLS ERFORDERLICHER BEHÖRDLICHER GENEHMIGUNG UND AUSDRÜCKLICHER FREIGABE 
DURCH DIE/DEN AUFTRAGNEHMER:IN VERWENDET WERDEN DÜRFEN. 

18. RÜCKTRITT VOM VERTRAG 

18.1. DER RÜCKTRITT VOM VERTRAG IST NUR AUS WICHTIGEM GRUND, DER EINER/EINEM 
VERTRAGSPARTNER:IN DIE FORTSETZUNG DES VERTRAGSVERHÄLTNISSES UNZUMUTBAR MACHT BZW. 
MACHEN WÜRDE, MÖGLICH. ALS WICHTIGER GRUND GILT INSBESONDERE: 

18.1.1. FÜR DIE/DEN AUFTRAGGEBER:IN, WENN 

 - DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN SICH – TROTZ SCHRIFTLICHEN VORHALTES – FORTGESETZT 
VERTRAGSWIDRIG VERHÄLT; 

 - DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN SICH – TROTZ ANGEMESSENER NACHFRISTSETZUNG – MIT DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG IN VERZUG BEFINDET; 

 - VERZÖGERUNGEN, BEHINDERUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DER LEISTUNGSERBRINGUNG 
VORLIEGEN, DIE UNUNTERBROCHEN LÄNGER ALS SECHS MONATE ANDAUERN. 

18.1.2. FÜR DIE/DEN AUFTRAGNEHMER:IN, WENN  

 - DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN SICH – TROTZ SCHRIFTLICHEN VORHALTES UND ANGEMESSENER 
NACHFRISTSETZUNG – VERTRAGSWIDRIG VERHÄLT ODER IHRE/SEINE MITWIRKUNGSPFLICHT VERLETZT; 

 - DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN DIE ORDNUNGSGEMÄßE LEISTUNGSERBRINGUNG ENDGÜLTIG VEREITELT; 

 - VERZÖGERUNGEN, BEHINDERUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DER LEISTUNGSERBRINGUNG 
VORLIEGEN, DIE UNUNTERBROCHEN LÄNGER ALS SECHS MONATE ANDAUERN. 

18.2. DER RÜCKTRITT VOM VERTRAG IST SCHRIFTLICH ZU ERKLÄREN. 

18.3. ERFOLGT DER RÜCKTRITT VOM VERTRAG AUS EINEM GRUND, DEN DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN ZU 
VERTRETEN HAT, STEHT IHR/IHM NUR DAS ENTGELT FÜR DIEJENIGEN LEISTUNGEN ZU, DIE SIE/ER BIS 
ZUM TAG DES RÜCKTRITTS ERBRACHT HAT. 

18.4. ERFOLGT DER RÜCKTRITT VOM VERTRAG AUS EINEM GRUND, DEN DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN ZU 
VERTRETEN HAT, GEBÜHRT DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN GEMÄß § 1168 ABS. 1 ABGB DENNOCH DAS 
VEREINBARTE ENTGELT ABZÜGLICH DER ERSPARTEN AUFWENDUNGEN. DIE HÖHE DER ERSPARTEN 
AUFWENDUNGEN WIRD MIT 30 % DER NOCH NICHT ERBRACHTEN LEISTUNGEN FESTGESETZT. 

18.5. DAVON UNBERÜHRT BLEIBT DER JEDER VERTRAGSSEITE GEGEN DEN ANDEREN TEIL WEGEN DESSEN 
VERSCHULDEN AN DER VORZEITIGEN VERTRAGSAUFLÖSUNG ZUSTEHENDE SCHADENERSATZANSPRUCH. 

19. AUFRECHNUNG UND ZURÜCKBEHALTUNG 

19.1. WILL DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN GEGEN FÄLLIGE HONORARANSPRÜCHE DER AUFTRAGNEHMERIN/DES 
AUFTRAGNEHMERS MIT SCHADENERSATZANSPRÜCHEN, INSBESONDERE WEGEN SCHÄDEN AM OBJEKT, 
AUFRECHNEN, IST SIE/ER VERPFLICHTET, DIE EINGETRETENEN SCHÄDEN DEM GRUNDE UND DER HÖHE 
NACH SO WEIT ZU KONKRETISIEREN, DASS EINE ZUORDNUNG DER SCHÄDEN ZU DEN EINZELNEN TEILEN 
DES OBJEKTES UND EINE FESTSTELLUNG DES SCHADENSAUSMAßES MÖGLICH SIND. EINE DIESE 
VORAUSSETZUNGEN NICHT ERFÜLLENDE AUFRECHNUNG IST UNWIRKSAM. 

19.2. DIE ZURÜCKBEHALTUNG DES HONORARS DER AUFTRAGNEHMERIN/DES AUFTRAGNEHMERS ODER EINES 
TEILS DAVON IST NUR BIS ZUR HÖHE DES VORAUSSICHTLICHEN BEHEBUNGSAUFWANDES ZULÄSSIG. 

19.3. BEI ZAHLUNGSVERZUG DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS IST DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN 
VON ALLEN WEITEREN LEISTUNGS- UND LIEFERUNGSVERPFLICHTUNGEN ENTBUNDEN UND BERECHTIGT, 
NOCH AUSSTEHENDE LIEFERUNGEN ODER LEISTUNGEN ZURÜCKZUHALTEN UND VORAUSZAHLUNGEN 
BZW. SICHERSTELLUNGEN ZU FORDERN UND GEGEBENENFALLS NACH SETZUNG EINER ANGEMESSENEN 
NACHFRIST VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN. 
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20. MEDIATION UND GERICHTSSTAND 

20.1. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN UND DIE/DER AUFTRAGNEHMER:IN WERDEN NACH MÖGLICHKEIT 
VERSUCHEN, EINEN STREIT EINVERNEHMLICH IM WEGE EINES MEDIATIONSVERFAHRENS BEIZULEGEN. 

20.2. ALS AUSSCHLIEßLICHER GERICHTSSTAND WIRD DER BÜROSITZ DER AUFTRAGNEHMERIN/DES 
AUFTRAGNEHMERS VEREINBART. 

21. VERJÄHRUNG 

 DIE ANSPRÜCHE DER AUFTRAGGEBERIN/DES AUFTRAGGEBERS GEGEN DIE/DEN AUFTRAGNEHMER:IN AUF 
SCHADENERSATZ VERJÄHREN BINNEN EINEM JAHR AB KENNTNIS VON SCHADEN UND SCHÄDIGER:IN, 
SPÄTESTENS JEDOCH BINNEN FÜNF JAHREN AB ABSCHLUSS DER VERTRAGLICH VEREINBARTEN 
GESAMTLEISTUNG, SOFERN DAS GESETZ KEINE KÜRZERE VERJÄHRUNGSFRIST VORSIEHT. 

22. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

22.1. SOLLTE EINE BESTIMMUNG DIESER AGB-ZT RECHTSUNWIRKSAM SEIN ODER WERDEN, SO IST DIES OHNE 
EINFLUSS AUF DIE GÜLTIGKEIT DER ÜBRIGEN BESTIMMUNGEN. 

22.2. ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN BEDÜRFEN ZU IHRER WIRKSAMKEIT DER SCHRIFTFORM, DIES GILT 
INSBESONDERE AUCH FÜR DAS ABGEHEN VON DIESEM FORMERFORDERNIS. 

22.3. ES GILT ÖSTERREICHISCHES RECHT UNTER AUSSCHLUSS SÄMTLICHER VERWEISUNGSNORMEN. 

22.4. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN IST VERPFLICHTET, ÄNDERUNGEN IHRER/SEINER WOHN- BZW. 
GESCHÄFTSADRESSE BEKANNT ZU GEBEN, SOLANGE DAS RECHTSGESCHÄFT NICHT BEIDERSEITIG 
VOLLSTÄNDIG ERFÜLLT IST. WIRD DIE MITTEILUNG UNTERLASSEN, SO GELTEN ERKLÄRUNGEN AUCH 
DANN ALS ZUGEGANGEN, WENN SIE AN DIE ZULETZT BEKANNT GEGEBENE ADRESSE GESENDET WERDEN. 

22.5. DIE/DER AUFTRAGGEBER:IN ERKLÄRT SICH AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE DIE/DEN 
AUFTRAGGEBER:IN BETREFFENDEN PERSONENBEZOGENEN DATEN VON DER/DEM AUFTRAGNEHMER:IN 
INSOWEIT VERARBEITET, ÜBERLASSEN ODER ÜBERMITTELT WERDEN, ALS DIES ZUR ERFÜLLUNG DER 
ÜBERTRAGENEN AUFGABEN NOTWENDIG UND ZWECKMÄßIG IST ODER SICH AUS GESETZLICHEN ODER 
STANDESRECHTLICHEN VERPFLICHTUNGEN ERGIBT. 
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